
Das Angebot bezieht sich – unter Vorbehalt der Offer Restrictions im Kaufangebot – auf alle sich im
Publikum befindenden Métraux Services Aktien. Das Angebot erstreckt sich überdies auf Beteili-
gungspapiere, welche bis zum Ende der Nachfrist aus Finanzinstrumenten stammen, hingegen nicht
auf die Finanzinstrumente selbst. Das Angebot erstreckt sich ebenfalls nicht auf MS Aktien, die von
Métraux Services oder ihren Tochtergesellschaften gehalten werden.

Der Angebotspreis je MS Aktie beträgt CHF 112.– netto («Angebotspreis»). 

Der Angebotspreis wird durch den Bruttobetrag allfälliger Verwässerungseffekte reduziert (wie z.B.
Dividendenzahlungen und andere Ausschüttungen jeglicher Art, Kapitalerhöhungen mit einem Aus-
gabepreis je Aktie unter dem Angebotspreis, Kapitalrückzahlungen, Verkauf von eigenen Aktien
unter dem Angebotspreis sowie Ausgabe oder Zuteilung oder Ausübung von Optionen), soweit diese
bis zum Vollzug des Angebots eintreten.

Die Karenzfrist, während der das Angebot nicht angenommen werden kann, beginnt am 25. Juni
2009 und endet am 8. Juli 2009 («Karenzfrist»).

Nach Ablauf der Karenzfrist ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des Angebotsprospekts am 
24. Juni 2009 wird das Kaufangebot voraussichtlich für eine Zeit von 30 Börsentagen offen gelas-
sen. Das Kaufangebot wird folglich voraussichtlich vom 9. Juli 2009 bis zum 19. August 2009,
16.00 Uhr (MEZ), offen zur Annahme sein («Angebotsfrist»). Die Anbieterin behält sich das Recht
vor, die Angebotsfrist ein oder mehrmals zu verlängern. Eine Verlängerung über 40 Börsentage hin-
aus erfordert die Zustimmung der Übernahmekommission.

Ist das Angebot zustande gekommen, wird die Annahmefrist für das Kaufangebot nach Ablauf der
(allenfalls verlängerten) Angebotsfrist (nach der Veröffentlichung des definitiven Zwischenergebnis-
ses) um die Nachfrist von 10 Börsentagen verlängert.

Die Nachfrist läuft voraussichtlich vom 26. August 2009 bis 8. September 2009, 16.00 Uhr (MEZ).

Das Angebot erfolgt unter der Bedingung, dass bis zum Vollzug kein Gericht und keine Behörde
einen Entscheid oder eine Verfügung erlassen hat, die den Vollzug dieses Angebots verhindert, ver-
bietet oder für unzulässig erklärt.

Swiss Automotive Group behält sich das Recht vor, auf diese Bedingung zu verzichten.

Der Verwaltungsrat der Métraux Services SA beschloss am  8. Juni 2009 einstimmig, den Aktionären
das Angebot der Swiss Automotive Group AG zur Annahme zu empfehlen.

Der Angebotsprospekt und weitere mit dem Angebot in Zusammenhang stehende Informationen kön-
nen unentgeltlich unter www.swissautomotivegroup.ch heruntergeladen werden. Zudem kann der An -
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Am 12. Mai 2009 hat Herr Sandro Piffaretti, der Hauptaktionär der Swiss Automotive Group AG («Swiss Automotive
Group»), mit Herrn Olivier Métraux persönlich einen Aktienkaufvertrag über den Erwerb von 65’727 Aktien der Métraux
Services SA («Métraux Services» oder «MS») zum Kaufpreis von CHF 112 pro Aktie abgeschlossen. Am selben Tag hat er
andererseits einen Aktienkaufvertrag mit Paratex SA abgeschlossen, wonach er 60 weitere Métraux Services Aktien zum sel-
ben Kaufpreis erworben hat. Insgesamt hat Herr Sandro Piffaretti durch diese beiden Rechtsgeschäfte 65’787 Métraux 
Services Aktien oder 10.70% des Aktienkapitals und der Stimmrechte erworben. Ebenfalls am 12. Mai 2009 hat u.a. die
Swiss Automotive Group mit Herrn Olivier Métraux ein Subscription Agreement abgeschlossen, mit welchem sie sich u.a.
zum Abschluss eines Sacheinlagevertrages verpflichtet haben. Da die Swiss Automotive Group auf dem österreichischen
Markt tätig ist, stand die Pflicht zur Unterzeichnung des Sacheinlagevertrages unter der Bedingung, dass die österreichische
Wettbewerbsbehörde den Unternehmenszusammenschluss bewilligt. Nach entsprechender Genehmigung der Transaktion
wurde die Kapitalerhöhung mittels Sacheinlage per 16. Juni 2009 im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und die
Swiss Automotive Group wurde Eigentümerin von 100% der Aktien von K&M Invest SA und damit indirekt von 268’000 MS
Aktien (dies entspricht 43.58% des Aktienkapitals und der Stimmrechte). Der Wert von 100% der K&M Invest SA-Aktien
beträgt rund CHF  30 Mio. Hierfür erhielt Herr Olivier Métraux als Gegenleistung 29’250 Swiss Automotive Group Vor-
zugsaktien, die 19.50% des Aktienkapitals und der Stimmrechte der Swiss Automotive Group entsprechen, und weitere Vor-
teile (insbesondere Put-Option nach fünf Jahren, Besserungsschein). Der Vollzug der Sacheinlage hat zur Folge, dass Swiss
Automotive Group zusammen mit Herrn Sandro Piffaretti 333’787 Métraux Services Aktien oder 54.27 % des Aktienkapitals
und der Stimmrechte halten. Swiss Automotive Group ist demzufolge gemäss Art. 32 Abs. 1 Bundesgesetz vom 24. März 1995
über die Börsen und den Effektenhandel («BEHG») verpflichtet, ein öffentliches Angebot zu unterbreiten.

Weiter haben Swiss Automotive Group und Métraux Services am 12. Mai 2009 einen Transaktionsvertrag abgeschlossen,
wonach sich einerseits die Swiss Automotive Group verpflichtet hat, dieses Kaufangebot zu unterbreiten, und andererseits
der Verwaltungsrat der Métraux Services, unter den üblichen Vorbehalten, zugesichert hat, das Kaufangebot den
Aktionären von Métraux Services zur Annahme zu empfehlen. Der Verwaltungsrat hat resp. wird die Anbieterin und Herrn
Sandro Piffaretti mit dem gesamten aktuellen und zukünftigen Aktienbesitz an der Métraux Services ins Aktienbuch mit
Stimmrecht eintragen.

Die Anbieterin beabsichtigt, die Métraux Services Gruppenstruktur umzugestalten, um die Ziele der Transaktion, u.a. Effi-
zienzsteigerungen im Beschaffungsmarkt und in der Informatik, zu erreichen. Die operativen Einheiten der Anbieterin wer-
den aber weiterhin einen eigenständigen Marktauftritt beibehalten. Hingegen hat eine ausserordentliche Generalversamm-
lung der Autodistribution Belgium NV (AD Belgium), einer Tochtergesellschaft der Métraux Services, am 12. Juni 2009 die
Auflösung der Gesellschaft beschlossen. Nach Vollzug des Angebots wird die Swiss Automotive Group die Dekotierung
der MS Aktien einleiten.

gebotsprospekt rasch und unentgeltlich bei der Zürcher Kantonalbank via E-Mail (prospectus@zkb.ch)
oder Telefon 044 293 67 35 bezogen werden.

Mit Verfügung vom 19. Juni 2009 hat die Übernahmekommission befunden:

1. Das Kaufangebot der Swiss Automotive Group AG für die Namenaktien der Métraux Services SA
entspricht dem Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel vom 24. März 1995.

2. Diese Verfügung wird am Tag der Publikation des Angebotsprospektes auf der Website der Über-
nahmekommission veröffentlicht.

3. Die Gebühr zu Lasten der Swiss Automotive Group AG beträgt CHF 20’000.

Die Verfügung kann unter folgender Internetadresse abgerufen werden: www.takeover.ch

1. Antrag (Art. 57 UEV)
Ein Aktionär, welcher mindestens 2% der Stimmrechte der Zielgesellschaft, ob ausübbar oder nicht,
hält («Qualifizierter Aktionär») (Art. 56 UEV), erhält Parteistellung, wenn er dies bei der Übernahme-
kommission beantragt. Der Antrag eines qualifizierten Aktionärs um Erhalt der Parteistellung muss inner-
halb von fünf Börsentagen nach Veröffentlichung des Angebotsprospekts bei der Übernahmekom-
mission (Selnaustrasse 30, Postfach, CH-8021 Zürich, info@takeover.ch, Fax: +41 58 854 22 91)
eingehen. Die Frist beginnt am ersten Börsentag nach der Veröffentlichung des Angebotsprospekts
zu laufen. Gleichzeitig mit dem Antrag ist der Nachweis der Beteiligung des Antragstellers zu erbrin-
gen. Die Übernahmekommission kann jederzeit den Nachweis verlangen, dass der Aktionär wei-
terhin mindestens 2% der Stimmrechte der Zielgesellschaft, ob ausübbar oder nicht, hält. Die Part-
eistellung bleibt auch für allfällige weitere, im Zusammenhang mit dem Angebot ergehende Verfü-
gungen bestehen, sofern die Eigenschaft als Qualifizierter Aktionär weiterhin besteht.

2. Einsprache (Art. 58 UEV)
Ein Qualifizierter Aktionär (Art. 56 UEV), der nicht am Verfahren teilgenommen hat, kann Einspra-
che gegen die Verfügung der Übernahmekommission erheben. Die Einsprache muss innerhalb von
fünf Börsentagen nach Veröffentlichung der Verfügung bei der Übernahmekommission (Selnau  -
strasse 30, Postfach, CH-8021 Zürich, info@takeover.ch, Fax: +41 58 854 22 91) eingereicht wer-
den. Die Frist beginnt am ersten Börsentag nach der Veröffentlichung der Verfügung zu laufen. Die
Einsprache muss einen Antrag und eine summarische Begründung sowie den Nachweis der Beteili-
gung gemäss Art. 56 UEV enthalten.

Das Kaufangebot und sämtliche daraus resultierenden gegenseitigen Rechte und Pflichten unterste-
hen schweizerischem Recht.

Ausschliesslicher Gerichtsstand ist das Handelsgericht des Kantons Zürich.

In General
Unless otherwise determined by Swiss Automotive Group and permitted by applicable laws and
regulations, the public offer will not directly or indirectly be made in a country or a jurisdiction in
which such public offer would be illegal or otherwise violate applicable law or regulations or which
would require Swiss Automotive Group to change the terms or conditions of the public offer in any
way, to submit an additional application or to perform additional actions in relation to any state,
regulatory or legal authorities. It is not intended to extend the public offer to any such country or
such jurisdiction or to persons in such country or jurisdiction. Documents relating to the public offer
must neither be directly or indirectly distributed in such countries or jurisdictions nor be sent to such
countries or jurisdictions. Such documents must not be used for the purpose of soliciting the sale of
securities of Métraux Services by anyone from such countries or jurisdictions. 

Notwithstanding the foregoing, Swiss Automotive Group reserves the right to permit the public offer
to be accepted and any sale of securities pursuant to the public offer to be completed if, in its sole
discretion, it is satisfied that the transaction in question can be undertaken in compliance with appli-
cable laws and regulations. The availability of the public offer to persons not resident in 
Switzerland may be affected by the laws and regulations of the relevant jurisdiction. Persons who
are not resident in Switzerland should inform themselves about and observe any applicable 
requirements.

United States of America
Unless otherwise determined by Swiss Automotive Group, the public offer is not being and will not
be made, directly or indirectly, in or into, or by use of mails or any means or instrumentality (in -
cluding, without limitation, facsimile transmission, telephone and internet) of interstate or foreign
commerce of, or any facilities of a national securities exchange of, the United States of America,
and the public offer will not be capable of acceptance by any such use, means, instrumentality or
facilities or from within the United States. Accordingly, copies of this public offer are not being, and
must not be, mailed or otherwise forwarded, distributed or sent in, into or from the United States,
and persons receiving this public offer (including custodians, nominees and trustees) must not mail
or otherwise forward, distribute or send it into or from the United States. Doing so may render invalid
any purported acceptance.

United Kingdom
The offer documents in connection with the Offer are not for distribution to persons whose place of
residence, seat or habitual abode is in the United Kingdom. This does not apply, however, to persons
who (i) have professional experience in matters relating to investments or (ii) are persons falling 
within Article 49(2)(a) to (d) («high net worth companies, unincorporated associations etc») of The
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in the United Kingdom
or (iii) to whom it may otherwise lawfully be passed on (all such persons together being referred to
as «relevant persons»). The offer documents in connection with the Offer must not be acted on or
relied on by persons whose place of residence, seat or habitual abode is in the United Kingdom and
who are not relevant persons. In the United Kingdom any investment or investment activity to which
the offer documents relate is available only to relevant persons and will be engaged in only with
relevant persons.
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